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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Pflasterverpa-
ckung, welche sich gegenüber dem Stand der Tech-
nik u.a. durch eine verbesserte Handhabung und ei-
nen geringeren Materialverbrauch auszeichnet.

[0002] Zur bestimmungsgemäßen Anwendung her-
kömmlicher Pflaster müssen typischerweise wenigs-
tens die folgenden Schritte durchgeführt werden: 
Entnahme des Pflasters aus einer Verpackung (z.B. 
aus einem Siegelbeutel), Entfernung der die klebefä-
hige Schicht des Pflasters bedeckenden Schutzfolie 
(release liner), Aufkleben des Pflasters auf der Haut 
und Entsorgung des Verpackungsmaterials (entleer-
te Verpackung und entfernte Schutzfolie).

[0003] Im Stand der Technik sind Pflaster bekannt, 
welche einzeln in Schutzhüllen verpackt sind. Die 
Schutzhüllen müssen unmittelbar vor der Anwen-
dung der Pflaster z.B. durch Aufschneiden, Aufreißen 
oder Ziehen an einem Aufreißstreifen bzw. einer Per-
foration geöffnet werden. Für wirkstoffhaltige Pflaster 
werden an die Eigenschaften dieser Schutzhüllen be-
sondere Anforderungen gestellt, damit eine ausrei-
chende Lagerstabilität des Wirkstoffs gewährleistet 
wird und Kontaminationen verhindert werden.

[0004] Hinsichtlich der Handhabbarkeit ist diese Art 
der Verpackung jedoch mit Nachteilen behaftet. Ins-
besondere ältere oder behinderte Menschen haben 
Probleme, die Schutzhüllen zu öffnen. Im Falle des 
Aufschneidens mit Hilfe scharter Gegenstände (Mes-
ser, Scheren, etc.) werden die Pflaster vielfach be-
schädigt oder sogar unbrauchbar gemacht. Zudem 
ist diese Art der Verpackung vergleichsweise auf-
wändig und kostenintensiv.

[0005] Besondere Probleme ergeben sich, wenn 
das Material der klebefähigen Schicht des Pflasters 
ein gewisses Fließverhalten (sog. "cold flow") zeigt. 
Dieses Fließverhalten ist in der Regel zwar nur sehr 
gering ausgeprägt, kann bei Lagerung der Pflaster 
über mehrere Monate jedoch sehr wohl in Erschei-
nung treten und Probleme bereiten.

[0006] Das Fließverhalten hat nämlich zur Folge, 
dass das Material der klebefähigen Schicht mit der 
Zeit seitlich am Rand des Pflasters austritt, dadurch 
in Kontakt mit der Schutzhülle kommt und daran an-
haftet. Wird die Schutzhülle an einer Seite geöffnet, 
so kann das Pflaster infolge der Anhaftung nicht lose 
entnommen werden, sondern es muss zunächst aktiv 
die unbeabsichtigte Fixierung gelöst werden. Insbe-
sondere ältere oder behinderte Menschen haben 
dann Probleme, das Pflaster aus der Verpackung zu 
entnehmen.

[0007] Es besteht ein Bedarf an Pflasterverpackun-
gen, welche den Materialeinsatz reduzieren und eine 

Entnahme der Pflaster erleichtern.

[0008] DE-A 100 56 234 offenbart eine Primärver-
packung für medizinische Pflaster, welche eine flä-
chenförmige Packstoffbahn, die zumindest in einem 
Teilbereich selbstklebend ausgerüstet ist, und eine 
haubenförmige, weitgehend verformungsstabile Ab-
deckung umfasst. Die Packstoffbahn und die Abde-
ckung sind in der Weise miteinander verbunden, 
dass ein für die Verpackung eines Pflasters geeigne-
ter, allseitig umschlossener Innenraum gebildet wird, 
wobei der klebende Bereich der Packstoffbahn zum 
Innenraum hin gewandt ist und der Befestigung des 
zu verpackenden Pflasters über die Rückseite seiner 
Rückschicht dient. So ist es möglich, auf eine die Kle-
befläche bedeckende Schicht zu verzichten. Statt-
dessen ist es jedoch erforderlich, die Packstoffbahn 
zumindest in einem Teilbereich selbstklebend auszu-
rüsten, was mit zusätzlichen Herstellungsschritten 
verbunden ist.

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Pflasterverpackung bereitzustellen, welche Vor-
teile gegenüber dem Stand der Technik aufweist. Die 
Entnahme der Pflaster sollte vereinfacht sein und der 
Materialeinsatz sollte gering sein. Insbesondere soll-
te das Auftreten eines "cold flow" des Materials der 
klebefähigen Schicht die Entnahme des Pflasters aus 
der Verpackung nicht negativ beeinflussen.

[0010] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand 
der Patentansprüche gelöst.

[0011] Es wurde überraschend gefunden, dass vor-
teilhafte Verpackungen hergestellt werden können, 
wenn das Pflaster über seine klebefähige Schicht an 
der Außenwand der Verpackung haftet, d.h. an der 
Oberfläche der Außenwand, welche dem Innenraum 
der Verpackung zugewandt ist. Auf diese Weise kann 
auf den sonst üblichen, die klebefähige Schicht bede-
ckenden Schutzfilm (release liner) verzichtet werden, 
da die Außenwand der Verpackung dessen Funktion 
übernimmt. So wird der Schutzfilm in die Verpackung 
integriert und dadurch der Materialeinsatz reduziert. 
Mit der Entnahme des Pflasters aus der Verpackung 
wird gleichzeitig dessen klebefähige Schicht freige-
legt.

[0012] Die Erfindung betrifft demnach eine Verpa-
ckung, in deren Innenraum mindestens ein Pflaster 
angeordnet ist, welches über seine klebefähige 
Schicht an einer dem Innenraum zugewandten Ober-
fläche einer Außenwand der Verpackung haftet und 
davon ablösbar ist.

[0013] Es wurde überraschend gefunden, dass die 
erfindungsgemäßen Verpackungen mehrere Vorteile 
auf sich vereinen. So kann einerseits der Materialein-
satz verringert werden, da auf einen separaten 
Schutzfilm (release liner) für die klebefähige Schicht 
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des Pflasters verzichtet wird. Andererseits wirkt sich 
ein möglicherweise zu beobachtender "cold flow"
nicht negativ auf die Handhabung der Verpackung, 
insbesondere die Entnahme des Pflasters aus.

[0014] Bei der erfindungsgemäßen Verpackung 
handelt es sich bevorzugt um eine Aufreißverpa-
ckung, welche vorzugsweise zum einmaligen Öffnen 
vorgesehen ist und nach der Entnahme des darin 
enthaltenen Pflasters entsorgt wird. Durch das ord-
nungsgemäße Öffnen der Verpackung wird vorzugs-
weise der Blick auf die gesamte, äußere Oberfläche 
des Pflasters eröffnet, welche der klebefähigen 
Schicht abgewandt ist.

[0015] Das Pflaster ist zur Anwendung beim Patien-
ten bestimmt, d.h. es erfüllt die dafür aus hygieni-
scher und pharmazeutischer Sicht erforderlichen An-
forderungen.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
das Pflaster weder wirkstoffhaltig, noch weist es eine 
Wundauflage auf. Derartige Pflaster können bei-
spielsweise als Druckstellenpflaster eingesetzt wer-
den. In diesem Fall beträgt die Gesamtschichtdicke 
des Pflasters bevorzugt mindestens 200 μm, bevor-
zugter mindestens 400 μm, noch bevorzugter min-
destens 600 μm, am bevorzugtesten mindestens 800 
μm und insbesondere mindestens 1.000 μm.

[0017] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form weist das Pflaster eine Wundauflage auf. Übli-
cherweise ist die Wundauflage nicht mit selbstkle-
benden Eigenschaften ausgerüstet. Die Wundaufla-
ge bedeckt vorzugsweise einen Teilbereich der kle-
befähigen Schicht des Pflasters und dient vorzugs-
weise dazu, Blutungen zu stillen und/oder Verletzun-
gen der Haut vor äußeren Einflüssen zu schützen. 
Die Wundauflage ist dazu bestimmt, in direkten Kon-
takt mit Verletzungen, z.B. Brand-, Schürt- oder 
Schnittwunden zu kommen. Dazu kann die Wundauf-
lage speziell ausgestaltet sein, beispielsweise kann 
ihre Oberflächenbeschaffenheit modifiziert sein, um 
ein Verkleben mit der Wunde infolge der natürlichen 
Blutgerinnung zu unterdrücken. Beispielsweise kann 
die Wundauflage aus einem faserartigen Material 
oder einem Schaum hergestellt sein, wobei die Ober-
fläche ggf. metallisiert ist. Derartige Wundauflagen 
sind dem Fachmann bekannt. In diesem Zusammen-
hang kann beispielsweise verwiesen werden auf A. 
Vasel-Biergans, Wundauflagen für die Kitteltasche, 
Wissenschaftliche Verlagsges. 2006; und K.M. Sed-
larik et al., Wundheilung und Wundauflagen, Wissen-
schaftliche Verlagsges. 1996.

[0018] Bevorzugt ist das Pflaster wirkstoffhaltig. Da-
bei enthält es im verpackten Zustand bevorzugt die 
ursprüngliche, zur Verabreichung an den Patienten 
vorgesehene Wirkstoffmenge, d.h. das wirkstoffhalti-
ge Pflaster wurde noch nicht beim Patienten ange-

wendet.

[0019] Zum Zwecke der Beschreibung umfasst der 
Begriff "wirkstoffhaltiges Pflaster" eine selbstklebend 
ausgerüstete Vorrichtung, welche als Wirkstoff we-
nigstens eine physiologisch wirksame Substanz ent-
hält. Als Wirkstoffe kommen insbesondere Arznei-
stoffe (pharmazeutische Wirkstoffe), aber beispiels-
weise auch Nahrungsergänzungsmittel in Betracht.

[0020] Der Wirkstoff kann einerseits dazu befähigt 
sein, die Haut zu durchdringen und in die Blutbahn 
aufgenommen zu werden, so dass es sich bei dem 
erfindungsgemäßen wirkstoffhaltigen Pflaster in die-
sem Fall um ein transdermales therapeutisches Sys-
tem (TTS) handelt. In diesem Fall erfolgt die Wirkung 
des Wirkstoffs systemisch.

[0021] Andererseits kann der Wirkstoff jedoch auch 
nicht dazu befähigt sein, die Haut zu durchdringen. In 
diesem Fall erfolgt die Wirkung topisch bzw. lokal.

[0022] Das wirkstoffhaltige Pflaster, vorzugsweise 
seine klebefähige Schicht, kann als Wirkstoff eine 
oder mehrere, vorzugsweise transdermal verabreich-
bare, physiologisch wirksame Substanzen enthalten, 
beispielsweise Arzneistoffe (pharmazeutische Wirk-
stoffe), aber auch Nahrungs- oder Nahrungsergän-
zungsmittel. Der Wirkstoff kann systemisch oder to-
pisch wirksam sein. Vorzugsweise enthält das wirk-
stoffhaltige Pflaster wenigstens einen transdermal 
verabreichbaren Wirkstoff, welcher systemisch wirk-
sam ist. Der Wirkstoff kann dabei in verschiedenen 
physikalischen Zuständen vorliegen, wie molekular 
verteilt, als Kristalle, in Form von Clustern oder einge-
kapselt in Liposomen.

[0023] Beispiele für vorzugsweise transdermal ver-
abreichbare Nahrungs- oder Nahrungsergänzungs-
mittel sind Proteine, Saccharide, Lipide, Vitamine, 
Provitamine, Spurenelemente, gesättigte oder unge-
sättigte Fettsäuren und Antioxidanzien.

[0024] Bevorzugt enthält das wirkstoffhaltige Pflas-
ter einen oder mehrere Wirkstoffe, vorzugsweise al-
lerdings nur einen einzigen transdermal verabreich-
baren Wirkstoff. Der Wirkstoff ist vorzugsweise zu-
mindest zum Teil in eine Matrix eingebettet.

[0025] Vorzugsweise ist der Wirkstoff ausgewählt 
aus der Gruppe bestehend aus Antiallergika; Antiar-
thritika; Antiasthmatika; Antibiotika und anderen anti-
mikrobiellen Mitteln, wie Tetracyclinen, Oxytetracycli-
nen, Chlortetracyclinen, Sulfonamiden; Antidepressi-
va; Antidiabetika, wie Insulin; Antiepileptika; Antihist-
aminika; Antihypertonika; Anti-Krampfmitteln, wie At-
ropin, Butylscopolamin-Bromid; Antimigränemitteln; 
Antipyretika; Antirheumatika; antiviralen Mitteln; An-
xiolytika; Cardiaca; cardiovasculären Verbindungen, 
wie Nitroglycerin, cardialen Glycosiden; Coronardila-
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tatoren; Corticosteroiden; entzündungshemmenden 
Mitteln; Enzymen; Fungiziden; Immunmodulatoren; 
Impfstoffen; Kontrazeptiva; Lokalanästhetika; Mitteln 
zur Behandlung von Alkohol- und/oder Drogen- 
und/oder Medikamentenabhängigkeit; Mitteln zur Be-
handlung von Erkrankungen des zentralen Nerven-
systems; Mitteln zur Behandlung von neurodegene-
rativen Erkrankungen, insbesondere zur Behandlung 
von Morbus Parkinson und/oder Morbus Alzheimer; 
Narkotika und Analgetika, wie Benzocain, Lidocain, 
Prilocain; nicht steriodalen Antirheumatika oder ent-
zündungshemmenden Verbindungen, wie Indometa-
cin, Diclofenac; Nicotin; Opioiden (einschließlich Opi-
aten); Psychopharmaka, wie 3-(2-Aminopropyl)in-
dolacetat und 3-(2-Aminobutyl)indolacetat; Sedative 
wie Pentabarbiturat-Natrium, Phenobarbiturat, Seco-
barbiturat-Natrium, Codein, Carbromat; (Sexu-
al-)Hormonen, wie Adrenocorticosteroiden, wie 
6-α-Methylprednisolon, androgenen Steroiden, wie 
Methyltestosteroide, Fluoxymesteron, östrogenen 
Steroiden, wie Östrogen, 17-β-Estradiol, Ethinyle-
stradiol, Progesteron, Norethindron, Thyroxin; Stimu-
lantien; Tranquilizern, wie Reserpin, Chlorproma-
zin-Hydrochlorid; und Vitaminen.

[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform ent-
hält das wirkstoffhaltige Pflaster einen transdermal 
verabreichbaren Wirkstoff, welcher bevorzugt ausge-
wählt ist aus der Gruppe bestehend aus Hormonen, 
Analgetika und Mitteln zur Behandlung neurodege-
nerativer Erkrankungen.

[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Wirkstoff ausgewählt aus der Gruppe bestehend 
aus Narkotika, Opioiden (einschließlich Opiaten), 
Tranquilizern, vorzugsweise Benzodiazepinen, Sti-
mulantien und anderen Betäubungsmitteln.

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform han-
delt es sich bei dem Wirkstoff um eine Analgetikum. 
Bevorzugt werden erfindungsgemäß als Analgetikum 
diejenigen pharmazeutischen Wirkstoffe verstanden, 
die von der WHO dem ATC-Index N02 zugeordnet 
werden (vorzugsweise in der amtlichen deutschen 
Fassung vom 1. Januar 2005). Bevorzugte Analgeti-
ka sind "Opioide" (ATC-Code N02A), "andere Anal-
getika und Antipyretika" (ATC-Code N02B) und "Mig-
ränemittel" (ATC-Code N02C). Innerhalb der bevor-
zugteren Opioide sind besonders bevorzugt die "na-
türlichen Opium-Alkaloide" (ATC-Code N02AA), 
"Phenylpiperidin-Derivate" (ATC-Code N02AB), "Di-
phenylpropylamin-Derivate" (ATC-Code N02AC), 
"Benzomorphan-Derivate" (ATC-Code N02AD), "Ori-
pavin-Derivate" (ATC-Code N02AE), "Morphinan-De-
rivate" (ATC-Code N02AF), "Opioide in Kombination 
mit Spasmolytika" (ATC-Code N02AG) und "andere 
Opioide" (ATC-Code N02AX).

[0029] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Wirkstoff ein Opioid. Als Opioide 

eignen sich besonders bevorzugt μ-, κ- oder δ-Opio-
idrezeptor-Agonisten, ganz besonders bevorzugt 
μ-Opioidrezeptor-Agonisten.

[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Wirkstoff ein transdermal verabreichbares Opio-
id, Tranquilizer oder ein anderes Betäubungsmittel, 
das ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Al-
fentanil, Allobarbital, Allylprodin, Alphaprodin, Alpra-
zolam, Amfepramon, Amfetamin, Amfetaminil, Amo-
barbital, Anileridin, Apocodein, Barbital, Benzylmor-
phin, Bezitramid, Bromazepam, Brotizolam, Bu-
prenorphin, Butobarbital, Butorphanol, Camazepam, 
Cathin (D-Norpseudoephedrin), Chlordiazepoxid, 
Clobazam, Clonazepam, Clonitazen, Clorazepat, 
Clotiazepam, Cloxazolam, Cocain, Codein, Cyclo-
barbital, Cyclorphan, Cyprenorphin, Delorazepam, 
Desomorphin, Dextromoramid, Dextropropoxyphen, 
Dextromethorphan, Dezocin, Diampromid, Diamor-
phon, Diazepam, Dihydrocodein, Dihydromorphin, 
Dimenoxadol, Dimepheptanol, Dimethylthiambuten, 
Dioxaphetylbutyrat, Dipipanon, Dronabinol, Eptazo-
cin, Estazolam, Ethoheptazin, Ethylmethylthiambu-
ten, Ethylloflazepat, Ethylmorphin, Etonitazen, Etor-
phin, Fencamfamin, Fenetyllin, Fenproporex, Fenta-
nyl, Fludiazepam, Flunitrazepam, Flurazepam, Hala-
zepam, Haloxazolam, Heroin, Hydrocodon, Hydro-
morphon, Hydroxypethidin, Isomethadon, Hydroxy-
methylmorphinan, Ketazolam, Ketobemidon, Leva-
cetylmethadol (LAAM)), Levomethadon, Levorpha-
nol, Levophenacylmorphan, Levoxemacin, Lofenta-
nil, Loprazolam, Lorazepam, Lormetazepam, Mazin-
dol, Medazepam, Mefenorex, Meperidin, Meproba-
mat, Meptazinol, Metazocin, Methylmorphin, Metam-
fetamin, Methadon, Methaqualon, Methylphenidat, 
Methylphenobarbital, Methyprylon, Metopon, Mida-
zolam, Modafinil, Morphin, Myrophin, Nabilon, Nalbu-
phen, Nalorphin, Narcein, Nicomorphin, Nimetaze-
pam, Nitrazepam, Nordazepam, Norlevorphanol, 
Normethadon, Normorphin, Norpipanon, Opium, 
Oxazepam, Oxazolam, Oxycodon, Oxymorphon, Pa-
paver somniferum, Papaveretum, Pernolin, Pentazo-
cin, Pentobarbital, Pethidin, Phenadoxon, Pheno-
morphan, Phenazocin, Phenoperidin, Piminodin, 
Pholcodein, Phenmetrazin, Phenobarbital, Phenter-
min, Pinazepam, Pipradrol, Piritramid, Prazepam, 
Premethadion, Profadol, Proheptazin, Promedol, 
Properidin, Propoxyphen, Remifentanil, Secbutabar-
bital, Secobarbital, Sufentanil, Temazepam, Tetraze-
pam, Tilidin (cis und trans), Tramadol, Triazolam, Vi-
nylbital, (1R*,2R*)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2-me-
thyl-propyl)-phenol, (1R,2R,4S)-2-[Dimethylami-
no)methyl-4-(p-fluorbenzyloxy)-1-(m-methoxyphe-
nyl)-cyclohexanol, (1R,2R)-3-(2-Dimethylaminome-
thylcyclohexyl)-phenol, (1S,2S)-3(3-Dimethylami-
no-1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol, (2R,3R)-1-Dime-
thylamino-3(3-Methoxy-phenyl)-2-methyl-pen-
tan-3-ol, (1RS,3RS,6RS)-6-Dimethylaminome-
thyl-1-(3-methoxy-phenyl)-cyclohexan-1,3-diol, 
3-(2-Dimethylaminomethyl-1-hydroxycyclohe-
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xyl)-phenyl2-(4-isobutyl-phenyl)-propionat, 3-(2-Di-
methylaminomethyl-1-hydroxy-cyclohexyl)phenyl 
2-(6-methoxy-naphthalen-2-yl)-propionat, 3-(2-Dime-
thylaminomethyl-cyclohex-1-enyl)-phenyl 2-(4-isobu-
tyl-phenyl)-propionat, 3-(2-Dimethylaminomethyl-cy-
clohex-1-enyl)-phenyl 2-(6-methoxy-naphtha-
len-2-yl)-propionat, (RR-SS)-2-Acetoxy-4-trifluorom-
ethyl-benzoesäure 3-(2-dimethylaminomethyl-1-hy-
droxycyclohexyl)-phenyl ester, (RR-SS)-2-Hydro-
xy-4-trifluoromethyl-benzoesäure 3-(2-dimethylami-
nomethyl-1-hydroxy-cyclohexyl)-phenyl ester, 
(RR-SS)-4-Chloro-2-hydroxy-benzoesäure 3-(2-di-
methylaminomethyl-1-hydroxy-cyclohexyl)-phenyl 
ester, (RR-SS)-2-Hydroxy-4-methyl-benzoesäure 
3-(2-dimethylaminomethyl-1-hydroxycyclohe-
xyl)-phenyl ester, (RR-SS)-2-Hydroxy-4-metho-
xy-benzoesäure 3-(2-dimethylaminomethyl-1-hydro-
xy-cyclohexyl)-phenyl-ester, (RR-SS)-2-Hydro-
xy-5-nitrobenzoesäure 3-(2-dimethylaminome-
thyl-1-hydroxy-cyclohexyl)-phenyl ester, 
(RR-SS)-2',4'-Difluoro-3-hydroxy-biphenyl-4-carbon-
säure 3-(2-dimethylaminomethyl-1-hydroxy-cyclohe-
xyl)-phenyl ester sowie deren entsprechende Stere-
oisomere Verbindungen, jeweils deren entsprechen-
de Derivate, insbesondere Amide, Ester oder Ether, 
und jeweils deren physiologisch verträgliche Verbin-
dungen, insbesondere deren Salze und Solvate, be-
sonders bevorzugt deren Hydrochloride.

[0031] Die Verbindungen (1R*,2R*)-3-(3-Dimethyla-
mino-1-ethyl-2-methyl-propyl)-phenol, 
(1R,2R,4S)-2-[Dimethylamino)methyl-4-(p-fluorben-
zyloxy)-1-(m-methoxyphenyl)cyclohexanol oder de-
ren stereoisomere Verbindungen oder deren physio-
logisch verträgliche Verbindungen, insbesondere de-
ren Hydrochloride, deren Derivate, wie Ester, Ether 
oder Amide sowie Verfahren zu ihrer Herstellung sind 
beispielsweise aus EP-A-693 475 bzw. EP-A-780 
369 bekannt. Die entsprechenden Beschreibungen 
werden hiermit als Referenz eingeführt und gelten als 
Teil der Offenbarung.

[0032] Die Wirkstoffe, ggf. in Form ihrer Ether-, Es-
ter- oder Säurederivate, können jeweils als reines 
Stereoisomer, insbesondere Enantiomer oder Dias-
tereomer, Racemat oder in Form einer Mischung von 
Stereoisomeren, insbesondere der Enantiomeren 
und/oder Diastereomeren, in einem beliebigen Mi-
schungsverhältnis, oder jeweils in Form entspre-
chender physiologisch verträglicher Salze, oder je-
weils in Form entsprechender Solvate vorliegen.

[0033] Als geeignete physiologisch verträgliche Sal-
ze seien beispielhaft genannt die durch Umsetzung 
der freien Basen des jeweiligen Wirkstoffs mit einer 
anorganischen oder organischen Säure, vorzugswei-
se mit Salzsäure, Bromwasserstoffsäure, Schwefel-
säure, Phosphorsäure, Methansulfonsäure, Benzol-
sulfonsäure, p-Toluolsulfonsäure, Kohlensäure, 
Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Oxasäu-

re, Bernsteinsäure, Weinsäure, Mandelsäure, Fu-
marsäure, Maleinsäure, Milchsäure, Äpfelsäure, Se-
bacinsäure, Citronensäure, Ascorbinsäure, Nicotin-
säure, Glutaminsäure oder Asparaginsäure erhalte-
nen Salze.

[0034] Als weitere physiologisch verträgliche Salze 
seien beispielhaft die durch Umsetzung der freien 
Säuren des jeweiligen Wirkstoffs mit einer geeigne-
ten Base erhaltenen Salze genannt. Beispielhaft sei-
en die Alkalimetallsalze, Erdalkalimetallsalze oder 
Ammoniumsalze [NHxR4-x]

+ genannt, worin x = 0, 1, 2, 
3 oder 4 ist und R für einen linearen oder verzweigten 
C1-4-Alkyl-Rest steht.

[0035] Insbesondere bevorzugt ist das Opioid Bu-
prenorphin (ATC-Code N02AE01) als freie Base oder 
in Form eines seiner pharmazeutisch verträglichen 
Salze, vorzugsweise Buprenorphin Hydrochlorid, Bu-
prenorphin Saccharinat, Buprenorphin Formiat, Bu-
prenorphin Mesylat, Buprenorphin Hydrogencitrat, 
Buprenorphin Nicotinat oder Buprenorphin Sebaci-
nat.

[0036] Die erfindungsgemäße Verpackung um-
schließt einen Innenraum, in dem das Pflaster ange-
ordnet ist. Dieser Innenraum wird vorzugsweise voll-
ständig von der Außenwand der Verpackung um-
schlossen. Vorzugsweise ist der Innenraum gas- und 
wasserdicht verschlossen. Dabei reicht die Gas- bzw. 
Wasserdichtigkeit der Verpackung vorzugsweise 
aus, um den Wirkstoff, welcher ggf. in dem Pflaster 
enthalten ist, vor äußeren Einflüssen zu schützen, so 
dass eine hinreichende Lagerstabilität des Pflasters 
und des darin enthaltenen Wirkstoffs gewährleistet 
wird. Zum Zwecke der Lagerung kann die erfindungs-
gemäße Verpackung oder können auch mehrere der 
erfindungsgemäßen Verpackungen gemeinsam in 
eine einzige Umverpackung eingebracht werden, 
welche ihrerseits einen zusätzlichen Schutz vor äu-
ßeren Einflüssen bietet.

[0037] Die Außenwand der erfindungsgemäßen 
Verpackung kann ein- oder mehrteilig ausgebildet 
sein. Bevorzugt ist sie einteilig ausgebildet. Bevor-
zugt kann sie nach Entnahme des Pflasters aus der 
Verpackung als ein einzelnes, zusammenhängendes 
Element entsorgt werden.

[0038] In einer bevorzugten Ausführungsform wird 
die Außenwand der erfindungsgemäßen Verpackung 
aus einer ein- oder mehrschichtigen Folie gebildet. 
Geeignete Materialien für die Folie sind dem Fach-
mann bekannt und hängen u.a. von den Lagerbedin-
gungen ab, denen die Verpackung später ausgesetzt 
werden soll. Bevorzugt handelt es sich bei der Folie 
um eine Mehrschichtfolie, wobei die einzelnen 
Schichten auf Materialien basieren können unabhän-
gig voneinander ausgewählt aus der Gruppe beste-
hend aus Textilien, Papier, Pappe, Kunststoffen und 
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Metall. In einer bevorzugten Ausführungsform han-
delt es sich um metallisiertes Papier.

[0039] Die Außenwand kann ein Polymer enthalten 
ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Polyethy-
len, Polyester, Polyethylenterephthalat, Polypropy-
len, Polysiloxan, Polyvinylchlorid und Polyurethan. 
Gegebenenfalls kann sie behandelte Papierfasern 
oder Zellophan enthalten und/oder gegebenenfalls 
eine Silikon-, Fluorsilikon- oder Fluorcarbonbe-
schichtung aufweisen. Bevorzugt weist die Außen-
wand eine Dicke von 10 bis 1.000 μm, bevorzugter 
von 15 bis 500 μm, noch bevorzugter 20 bis 250 μm 
und insbesondere 25 bis 100 μm auf.

[0040] Vor der Anwendung des wirkstoffhaltigen 
Pflasters wird dieses von der Außenwand abgelöst. 
Dadurch wird die Oberfläche der klebefähigen 
Schicht freigelegt. Bevorzugt grenzt die Oberfläche 
der Außenwand unmittelbar an die klebefähige 
Schicht des wirkstoffhaltigen Pflasters an.

[0041] Handelt es sich bei der Außenwand um eine 
Mehrschichtfolie, so können die einzelnen Schichten 
durch herkömmliche Methoden miteinander verbun-
den sein. Beispielsweise können die einzelnen 
Schichten durch Co-Extrusion, Kaschierung, Extrusi-
onskaschierung und/oder Extrusionslaminierung zu-
sammengefügt sein. Eine Metallisierung kann durch 
Bedampfung im Hochvakuum erfolgen. Derartige 
Herstellungsverfahren sind dem Fachmann bekannt.

[0042] Die dem Innenraum der Verpackung zuge-
wandte Oberfläche der Außenwand der Verpackung 
kann voll- oder teilflächig silikonisiert oder fluoridiert 
sein, um das Ablösen des daran haftenden Pflasters 
zu vereinfachen.

[0043] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
das Pflaster mit einer Abdeckfolie bedeckt. Das 
Pflaster befindet sich dann zwischen der Oberfläche 
der Außenwand der Verpackung und der Abdeckfo-
lie. Die Fläche der Abdeckfolie ist vorzugsweise grö-
ßer als die Fläche des Pflasters und weist vorzugs-
weise wenigstens in ihren Randbereichen einen 
druckempfindlichen Klebstoff auf. Über diesen Rand-
bereich haftet die Abdeckfolie auf der Oberfläche der 
Außenwand der Verpackung. Vorzugsweise weist 
der gesamte Randbereich der Abdeckfolie einen 
druckempfindlichen Klebstoff auf, so dass nach dem 
Anhaften der Abdeckfolie an der Oberfläche der Au-
ßenwand der Verpackung ein geschlossener Hohl-
raum aus Abdeckfolie und Außenwand gebildet wird, 
in dem das Pflaster angeordnet ist. Dieser Hohlraum 
befindet sich dann seinerseits im Innenraum der Ver-
packung. Die Abdeckfolie kann mit einer Lasche oder 
einer anderen Vorrichtung ausgerüstet sein, die ge-
eignet ist, das Abziehen der Abdeckfolie von der 
Oberfläche der Außenwand zu vereinfachen.

[0044] Die Abdeckfolie kann als zusätzlicher Schutz 
für das Pflaster dienen, beispielsweise wenn das 
Pflaster bzw. ein ggf. darin enthaltener Wirkstoff 
feuchtigkeitsempfindlich ist, oder in besonderer Wei-
se vor äußeren mechanischen Einwirkungen ge-
schützt werden muss. Ist die Abdeckfolie nicht nur in 
ihren Randbereichen, sondern z.B. vollflächig selbst-
klebend ausgerüstet, so kann sie auch auf der Ober-
flächenseite des Pflasters haften, welche der klebe-
fähigen Schicht abgewandt ist. In diesem Fall kann 
die Abdeckfolie ggf. als Applikationshilfe verwendet 
werden.

[0045] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Verpackung ist das Pflaster auf 
seiner Oberflächenseite, welche der klebefähigen 
Schicht abgewandt ist, mit einer selbstklebenden und 
ablösbaren Applikationshilfe versehen. Die Applikati-
onshilfe kann mehrteilig sein, vorzugsweise ist sie 
zweiteilig. Vorzugsweise ist die Haftkraft der Applika-
tionshilfe auf der Oberflächenseite des Pflasters, wel-
che der klebefähigen Schicht abgewandt ist, größer 
als die Haftkraft der klebefähigen Schicht des Pflas-
ters auf der Oberfläche der Außenwand der Verpa-
ckung. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass bei 
Ausübung einer Zugkraft auf die Applikationshilfe 
diese mitsamt dem Pflaster von der Oberfläche der 
Außenwand der Verpackung abgelöst wird, also nicht 
das Pflaster auf der Oberfläche der Außenwand der 
Verpackung zurückbleibt.

[0046] Die Funktionsweise der Applikationshilfe 
kann darauf beruhen, dass sie aus einem Material 
gebildet ist, welches eine höhere Rigidität als das 
Pflaster aufweist. Auf diese Weise wird die Handha-
bung des Pflasters beim Ablösen von der Oberfläche 
der Außenwand der Verpackung und Aufbringen auf 
der Haut vereinfacht. Auch die Gefahr, dass der Pati-
ent bei der Applikation des Pflasters versehentlich mit 
den Fingern die ggf. vorhandene, wirkstoffhaltige 
Schicht berührt, kann durch die Applikationshilfe ver-
mindert werden.

[0047] Bestimmungsgemäß wird die Applikations-
hilfe erst dann vom Pflaster abgelöst, wenn dieses 
auf der Haut des Patienten haftet. Dazu ist bevorzugt 
die Haftkraft der Applikationshilfe auf der Oberflä-
chenseite des Pflasters, welche der klebefähigen 
Schicht abgewandt ist, kleiner als die Haftkraft der 
klebefähigen Schicht des Pflasters auf der menschli-
chen Haut.

[0048] Die Applikationshilfe ist vorzugsweise eine 
ggf. mehrschichtige Polymerfolie, ein Papierlaminat 
oder eine Metallfolie.

[0049] Bei der erfindungsgemäßen Verpackung 
können auch mehrere Pflaster in dem Innenraum an-
geordnet sein. Diese mehreren Pflaster können wirk-
stoffhaltig sein und den Wirkstoff jeweils in unter-
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schiedlicher Dosierung und/oder Abgaberate enthal-
ten. In einen bevorzugten Ausführungsform weisen 
die mehreren Pflaster gleiche oder verschiedene 
Markierungen auf.

[0050] In einen bevorzugten Ausführungsform ist 
die erfindungsgemäße Verpackung wiederver-
schließbar. Realisierungsmöglichkeiten wiederver-
schließbarer Verpackungen sind dem Fachmann be-
kannt. In diesem Zusammenhang kann beispielswei-
se verwiesen werden auf EP-A 1 590 260, EP-A 1 
500 601, EP-A 1 366 999, EP-A 1 338 525, EP-A 1 
448 387 und EP-A 1 513 730.

[0051] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der 
erfindungsgemäßen Verpackung werden nachfol-
gend im Zusammenhang mit Fig. 1 bis Fig. 4 erläu-
tert.

[0052] Fig. 1 zeigt schematisch eine bevorzugte 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verpa-
ckung in der Seitenansicht. Im Innenraum (1) der Ver-
packung ist ein Pflaster (2) angeordnet und haftet 
über seine klebefähige Schicht (3) an einer dem In-
nenraum (1) zugewandten Oberfläche (4) einer Au-
ßenwand (5) der Verpackung.

[0053] Fig. 2 zeigt schematisch eine bevorzugte 
Weiterbildung der in Fig. 1 abgebildeten Ausfüh-
rungsform in der Seitenansicht. Bei dem Pflaster (2) 
handelt es sich um ein wirkstoffhaltiges Pflaster. Die 
klebefähige Schicht (3) ist in einen wirkstofffreiset-
zenden Bereich (3a) und einen wirkstofffreien Be-
reich (3b) unterteilt.

[0054] Dabei bedeutet "wirkstofffreisetzend" bevor-
zugt, dass der Wirkstoff in der klebefähigen Schicht 
(3) (drug in adhesive) und/oder in einer jenseits der 
klebefähigen Schicht (3) liegenden Schicht (z.B. drug 
in matrix) enthalten ist und bei Anwendung des wirk-
stoffhaltigen Pflasters auf der Haut eines Patienten 
durch den darüber liegenden Bereich der klebefähi-
gen Schicht (3) hindurch diffundieren kann. "Wirk-
stofffrei" bedeutet bevorzugt, dass in diesem Bereich 
weder die klebefähige Schicht, noch eine jenseits der 
klebefähigen Schicht liegende Schicht Wirkstoff ent-
hält.

[0055] Bevorzugt umgibt der wirkstofffreie Bereich 
(3b) den wirkstoffhaltigen Bereich (3a) am äußeren 
Rand der klebefähigen Schicht (3) wie ein Rahmen. 
Dies hat mitunter den Vorteil, dass der Wirkstoff, 
wenn der Patient bei der Applikation des Pflasters 
versehentlich mit den Fingerkuppen den Randbe-
reich der klebefähigen Schicht berührt, nicht sogleich 
auf die Haut der Finger übertragen wird.

[0056] Fig. 3 zeigt schematisch eine bevorzugte 
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verpa-
ckung in der Draufsicht. Fig. 3A zeigt die Verpackung 

im geschlossenen Zustand, Fig. 3B zeigt die Verpa-
ckung im geöffneten Zustand. Die Außenwand (5) 
umfasst zwei im wesentlichen spiegelsymmetrische 
Teilbereiche (6) und (6'). Die Außenwand (5) ist ein-
teilig ausgebildet und die Teilbereiche (6) und (6') 
grenzen über eine Falz (7) aneinander an. Im ge-
schlossenen Zustand liegen die Teilbereiche (6) und 
(6') im wesentlichen deckungsgleich übereinander 
und bilden dadurch den Innenraum (1).

[0057] Bevorzugt ist dazu der Randbereich der dem 
Innenraum (1) zugewandten Oberfläche des Teilbe-
reichs (6) mit dem Randbereich der dem Innenraum 
(1) zugewandten Oberfläche des Teilbereichs (6') 
über eine Siegelnaht (8) verbunden. Geeignete Sie-
gelklebstoffe sind dem Fachmann bekannt. In diesem 
Zusammenhang kann beispielsweise verwiesen wer-
den auf W. Brockmann et al., Klebtechnik, Klebstoffe, 
Anwendungen und Verfahren, Wiley-VCH 2005.

[0058] Bevorzugt weist die Außenwand (5) wenigs-
tens eine Lasche (9) zum Öffnen der Verpackung auf. 
In der abgebildeten Ausführungsform weist der Teil-
bereich (6) eine Lasche (9) und/oder der Teilbereich 
(6') eine Lasche (9') auf. Da die Lasche im geschlos-
senen Zustand der Verpackung jenseits der Siegel-
naht (8) angeordnet ist, kann sie zwischen zwei Fin-
gern festgehalten werden, wodurch das Öffnen der 
Verpackung erleichtert wird. So kann beispielsweise 
Lasche (9) kann mit der einen Hand und Lasche (9') 
mit der anderen Hand gefasst werden und die Siegel-
naht (8) durch Ausüben einer Zugkraft gespalten wer-
den. Dadurch wird der Teilbereich (6) vom Teilbereich 
(6') derart abgelöst, dass beide Teilbereiche nur noch 
über die Falz (7) miteinander verbunden sind. Auf 
diese Weise kann die erfindungsgemäße Verpa-
ckung wie ein Buch aufgeklappt werden, wobei die 
Falz (7) wie der Buchrücken wirkt.

[0059] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
seitlich an einem Rand des Pflasters (2) ein Streifen 
(10) angebracht, welcher das Ablösen der Pflasters 
(2) von der Oberfläche (4) vereinfacht. Der Streifen 
(10) ist zwischen Oberfläche (4) und der klebefähigen 
Schicht (3) angeordnet und verhindert dort lokal das 
Anhaften der klebefähigen Schicht (3) an der Oberflä-
che (4). Der Streifen (10) kann auf seiner Oberfläche 
silikonisiert oder fluoridiert sein. Der Streifen (10) 
kann mit den Fingern gefasst und das Pflaster (2) von 
der Oberfläche (4) abgezogen werden.

[0060] Anschließend, ggf. nach Applikation des 
Pflasters auf der Haut, kann der Streifen (10) vom 
Rand des Pflasters (2) abgelöst und verworfen wer-
den.

[0061] Fig. 4 zeigt schematisch eine weitere bevor-
zugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Ver-
packung. Dabei ist die Oberfläche (4) nicht vollflä-
chig, sondern lediglich in einem Teilbereich (11) mo-
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difiziert, beispielsweise silikonisiert oder fluoridiert. 
Im verpackten Zustand haftet das Pflaster auf diesem 
Teilbereich (11) der Oberfläche (4).

[0062] Das Pflaster in der erfindungsgemäßen Ver-
packung ist vorzugsweise wirkstoffhaltig. In der The-
rapie haben sich wirkstoffhaltige Pflaster bewährt, da 
sie eine schmerzlose, bequeme und einfache Verab-
reichung eines Wirkstoffes an den Patienten über ei-
nen längeren Zeitraum ermöglichen.

[0063] Üblicherweise umfasst ein wirkstoffhaltiges 
Pflaster wenigstens 

a) eine für den Wirkstoff undurchlässige Träger-
schicht,
b) eine klebefähige Schicht, welche die Träger-
schicht zumindest teilweise bedeckt, und
c) ggf. eine Schutzfolie, welche die klebefähige 
Schicht zumindest teilweise bedeckt und davon 
abziehbar ist; erfindungsgemäß übernimmt die 
Oberfläche der Außenwand der Verpackung diese 
Funktion (siehe oben).

[0064] Hinsichtlich des Aufbaus und der Funktions-
weise kann bei wirkstoffhaltigen Pflastern zwischen 
membrangesteuerten und matrixgesteuerten Pflas-
tern unterschieden werden.

[0065] Ein Reservoir-Pflaster umfasst üblicherweise 
einen auf der Haut selbstklebenden, flachen Beutel, 
welcher die Wirkstoffe dispergiert enthält. Der Haut-
seite zugewandt ist der Beutel mit einer für den Wirk-
stoff durchlässigen Membran ausgerüstet, welche die 
Wirkstofffreigabe steuert. Klebefähige Schicht und 
wirkstoffhaltige Schicht (Reservoir) sind üblicherwei-
se räumlich voneinander getrennte Untereinheiten ei-
nes Reservoir-Pflasters. Die klebefähige Schicht 
muss dann ihrerseits zur Aufnahme des Wirkstoffs 
befähigt sein, denn der Wirkstoff muss die klebefähi-
ge Schicht durchdringen, um von der wirkstoffhalti-
gen Schicht zur Haut zu gelangen. Derartige Pflaster 
weisen somit gewissermaßen zwei wirkstoffhaltige 
Schichten auf, von denen eine Schicht zusätzlich kle-
befähig ist, die andere jedoch nicht.

[0066] Bei einem Matrix-Pflaster ist der Wirkstoff in 
einer Matrix eingebettet, wobei er in flüssigem, halb-
festem oder festem Zustand dispergiert oder in gelös-
ter Form vorliegen kann. Weist die Matrix gleichzeitig 
klebefähige Eigenschaften auf, so ist die klebefähige 
Schicht gleichzeitig auch die wirkstoffhaltige Schicht. 
Es ist aber auch möglich, dass die klebefähige 
Schicht und die wirkstoffhaltige Schicht – wie auch 
bei einem Reservoir-Pflaster – voneinander getrennt 
sind, wobei auch in diesem Fall die klebefähige 
Schicht zur Aufnahme des Wirkstoffs geeignet sein 
muss. In diesem Fall kann die klebefähige Schicht 
flächendeckend oder partiell, z.B. ringförmig auf der 
wirkstoffhaltigen Schicht bzw. der Membran des Re-
servoirs aufgebracht sein kann.

[0067] Durch die Zusammensetzung und Strukturie-
rung der Matrix und/oder der Membran kann die Frei-
setzung des Wirkstoffs reguliert werden. Hinsichtlich 
weiterer Einzelheiten kann beispielsweise auf T.K. 
Gosh, Transdermal and Topical Drug Deliver Sys-
tems Es Into Practice, CRC Press, 1997; R.O. Potts 
et al., Mechanisms of Transdermal Drug Delivery 
(Drugs and the Pharmaceutical Sciences), Marcel 
Dekker, 1997; und R. Gunny et al, Dermal and Trans-
dermal Drug Deliver. New Insights and Perspectives, 
Wissenschaftliche VG., Stuttgart, 1998 verwiesen 
werden.

[0068] Damit ein Wirkstoff mit Hilfe eines wirkstoff-
haltigen Pflasters transdermal verabreicht werden 
kann (bei dem wirkstoffhaltigen Pflaster handelt es 
sich dann um ein TTS), muss der Wirkstoff in ausrei-
chender Menge durch die Epidermis der Haut, insbe-
sondere auch das Stratum Corneum diffundieren, die 
einzelnen darunter liegenden Hautschichten passie-
ren und vom Blutkreislauf aufgenommen werden. Ein 
wesentliches Problem stellt dabei häufig die nur ge-
ringe Durchlässigkeit der Haut für bestimmte Wirk-
stoffe dar. Je nach chemischer Struktur und Lipophi-
lie des Wirkstoffs kann es daher erforderlich sein, die 
transkutane Permeation des Wirkstoffs aus dem TTS 
durch Zusatz geeigneter Hilfsstoffe zu verbessern.

[0069] Neben den gewünschten pharmakokineti-
schen Parametern muss ein wirkstoffhaltiges Pflaster 
eine ausreichende Hautverträglichkeit aufweisen. 
Die Haftung des wirkstoffhaltigen Pflasters auf der 
Haut wird üblicherweise mit Hilfe druckempfindlicher 
Klebstoffe (medizinischer Haftkleber) erreicht. Um 
die chemischen und/oder physikalischen Eigenschaf-
ten, z.B. die Kohärenz oder die Klebrigkeit medizini-
scher Haftkleber zu modifizieren und in Abhängigkeit 
von den jeweiligen Erfordernissen zu optimieren, 
werden üblicherweise bestimmte Hilfs- oder Zusatz-
stoffe zugesetzt, insbesondere Weichmacher oder 
Klebrigmacher (tackifier). Diese Hilfs- oder Zusatz-
stoffe sollten jedoch mit den übrigen verwendeten 
Materialien kompatibel sein. So sollten die genann-
ten Hilfs- oder Zusatzstoffe die chemische Stabilität 
der enthaltenen Wirkstoffe oder deren Freisetzung 
nicht negativ beeinflussen. Häufig kann es auch vor-
teilhaft sein, wenn die Polymermatrix eines wirkstoff-
haltigen Haftklebers überwiegend lipophile Eigen-
schaften aufweist, damit sie eine hohe Beladungska-
pazität für lipophile Wirkstoffe besitzt.

[0070] Bei dem ggf. wirkstoffhaltigen Pflaster in der 
erfindungsgemäßen Verpackung handelt es sich vor-
zugsweise um ein Pflaster herkömmlichen Aufbaus, 
d.h. das Pflaster umfasst neben einer Trägerschicht 
zumindest eine klebefähige Schicht. Bevorzugte 
Ausführungsformen derartiger wirkstoffhaltiger Pflas-
ter werden nachfolgend beschrieben:  
Die klebefähige Schicht der wirkstoffhaltigen Pflaster 
basiert bevorzugt auf einem druckempfindlichen 
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Klebstoff. Der druckempfindliche Klebstoff enthält be-
vorzugt wenigstens ein Polymer, vorzugsweise aus-
gewählt aus der Gruppe bestehend aus Polyacryla-
ten, Polyvinylethern, Polyvinylalkoholen, Polyisobu-
tylenen, Acrylat-Copolymerisaten, Ethylen-Vinylace-
tat-Copolymerisaten, Polyurethanen, Styrol-Iso-
pren-Copolymerisaten, Styrol-Butadien-Copolymeri-
saten, Cellulose-Derivaten, Silikonen, Kautschuken, 
Harzen und ggf. hydrierten Estern des Kolophoni-
ums.

[0071] Geeignete Cellulose-Derivate sind z.B. 
Ethylcellulose, Propylcellulose, Hydroxyethylcellulo-
se, Hydroxypropylcellulose und Hydroxypropylme-
thylcellulose.

[0072] Geeignete Polyacrylate sind z.B. (Co-)Poly-
merisate von Acrylaten, Alkylacrylaten, Methacryla-
ten, und/oder Alkylmethacrylaten, die ggf. mit weite-
ren ungesättigten Monomeren wie Acrylamid, Dime-
thylacrylamid, Dimethylaminoethylacrylat, Hydroxye-
thylacrylat, Hydroxypropylacrylat, Methoxyethyl-
acrylat, Methoxyethylmethacrylat, Acrylnitril und/oder 
Vinylacetat copolymerisiert sind.

[0073] Im Sinne der Beschreibung bedeutet 
"(meth)acryl" "acryl" und/oder "methacryl".

[0074] Besonders geeignete (Meth)acrylsäureester 
sind solche, die lineare, verzweigte oder cyclische ali-
phatische C1-C2-Substituenten ohne sonstige funktio-
nelle Gruppen tragen. Zu dieser Gruppe zählen ins-
besondere Methyl(meth)acrylat, Ethyl(meth)acrylat, 
Isopropyl(meth)acrylat, n-Butyl(meth)acrylat, Isobu-
tyl(meth)acrylat, sec.-Butyl(meth)acrylat, tert.-Bu-
tyl(meth)acrylat, 2-Ethylhexyl(meth)acrylat, Cyclohe-
xyl(meth)acrylat und Isobornyl(meth)acrylat.

[0075] Doch können auch (Meth)acrylsäureester in 
dem zur Herstellung des Polyacrylats verwendeten 
Monomerengemisch enthalten sein, die funktionelle 
Gruppen tragen. Hierunter sind u.a. hydroxylgrup-
penhaltige Ester zu verstehen, wie 2-Hydroxye-
thyl(meth)acrylat und 3-Hydroxypropyl(meth)acrylat. 
Aber auch Stoffe wie Acrylnitril, Vinylacetat, Methoxy-
ethyl(meth)acrylat, Acrylamid, Dimethylacrylamid, Di-
methylaminoethylacrylat etc. können als funktionelle 
Gruppen enthaltende (Meth)acrylsäureester verstan-
den werden. Der Anteil von (Meth)acrylsäureestern, 
die derartige funktionelle Gruppen enthalten, soll da-
bei im Monomerengemisch kleiner oder gleich 10 
Gew.-%, vorzugsweise weniger als 2 Gew.-%, noch 
bevorzugter weniger als 0,2 Gew.-%, betragen. Be-
sonders bevorzugt ist ein Monomerengemisch, das 
keine funktionelle Gruppen enthaltende (Meth)acryl-
säureester enthält.

[0076] Es kann jedoch auch Vinylacetat als Co-Mo-
nomer zusammen mit mindestens einem Monome-
ren aus der Gruppe der (Meth)acrylsäureester zur 

Herstellung des Polyacrylats verwendet werden. Der 
Anteil des Vinylacetats in dem zur Herstellung dieses 
Polyacrylats verwendeten Monomerengemisch sollte 
unterhalb von 50 Gew.-%, vorzugsweise unterhalb 
von 25 Gew.-% liegen. Besonders bevorzugt ist ein 
Vinylacetatgehalt zwischen 0 und 5,0 Gew.-%. Be-
sonders bevorzugt sind Acrylat-Vinylacetat-Copoly-
merisate, welche beispielsweise unter der Bezeich-
nung DUROTAK® im Handel erhältlich sind. Beson-
ders bevorzugt werden diese Copolymerisate in 
Kombination mit Polyacrylaten, beispielsweise Car-
bopol®, insbesondere Carbopol® 980, oder mit Hydro-
xypropylcellulose eingesetzt.

[0077] Beispiele für geeignete Harze sind Ester von 
Glycinen, Glycerin oder Pentaerythrit, Kohlenwasser-
toffharze und Polyterpene.

[0078] Weiterhin eignen sich Silikon-Klebstoffe, wie 
z.B. ggf. vernetzte Polydimethylsiloxane.

[0079] Der druckempfindliche Klebstoff enthält vor-
zugsweise Klebrigmacher, welche sich strukturell 
vorzugsweise vom tricyclo-[5.2.1.026]Decan ableiten. 
Besonders bevorzugt sind bis-(Hydroxymethyl)-tricy-
clo-[5.2.1.02,6]decan, bis-(Aminomethyl)-tricyc-
lo[5.2.1.02,6]decan, und bis-Formyl-tricyc-
lo-[5.2.1.02,6]decan, insbesondere die Derivate des 
tricyclo-[5.2.1.02,6]Decans, welche die beiden Substi-
tuenten in den Positionen 3(4) und 8(9) tragen. Ande-
re geeignete Klebrigmacher sind Derivate von Koh-
lenhydraten, insbesondere SAIB.

[0080] Der druckempfindliche Klebstoff kann weite-
re Hilfsstoffe enthalten, welche ihn zur Anwendung 
auf der menschlichen Haut besonders geeignet ma-
chen können. Beispiele für solche Hilfsstoffe sind 
hautpermeationsfördernde Substanzen, Lösungsmit-
tel, Lösungsvermittler, Emulgatoren, Vernetzer, Sta-
bilisatoren, Füllstoffe (z.B. Zinkoxid, Silica) Konser-
vierungsmittel, Farbstoffe, hautglättende Mittel, Duft-
stoffe, zur Reduzierung oder Verhinderung von Hau-
tirritationen auf die Hautoberfläche übertragbare Ver-
bindungen, Verdickungsmittel, Weichmacher, Kleb-
rigmacher, etc. Solche Hilfsstoffe sind dem Fach-
mann bekannt. In diesem Zusammenhang kann bei-
spielsweise verwiesen werden auf H.P. Fiedler, Lexi-
kon der Hilfsstoffe für Pharmazie, Kosmetik und an-
grenzende Gebiete, Editio Cantor Aulendorff, 2002; 
R. Niedner et al., Dermatika: therapeutischer Einsatz, 
Pharmakologie und Pharmazie, Wiss. Verl.-Ges. 
1992. Konkrete Beispiele für die vorstehend genann-
ten Substanzklassen werden nachfolgend auch im 
Zusammenhang mit weiteren Aspekten der Erfin-
dung beschrieben.

[0081] Der Wirkstoff kann in der klebefähigen 
Schicht (drug in adhesive) und/oder einer weiteren 
Schicht, beispielsweise in einer von der klebefähigen 
Schicht separierten Matrix (drug in matrix), enthalten 
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sein.

[0082] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Wirkstoff wenigstens teilweise in der klebefähi-
gen Schicht enthalten. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist der Wirkstoff wenigstens teilweise in ei-
ner Matrix eingebettet, wobei die Matrix ihrerseits Be-
standteil der klebefähigen Schicht sein oder eine ei-
genständige Schicht bilden kann.

[0083] In einer bevorzugten Ausführungsform han-
delt es sich um ein Matrix-Pflaster. Das Matrix-Pflas-
ter umfasst bevorzugt eine Trägerschicht, von der 
eine Oberfläche an die Matrix angrenzt, welche den 
Wirkstoff enthält (wirkstoffhaltige Schicht), und eine 
klebefähige Schicht. Die klebefähige Schicht bedeckt 
vorzugsweise die gesamte Fläche der Trägerschicht. 
Die dazwischen liegende Matrix bedeckt vorzugswei-
se nur einen Teil der Fläche der Trägerschicht, so 
dass ein äußerer Rand der Trägerschicht verbleibt, 
welcher zwar mit der klebefähigen Schicht, nicht je-
doch mit der Matrix bedeckt ist. Um die Migration des 
Wirkstoffs in die Trägerschicht zu minimieren, kann 
es vorteilhaft sein, zwischen Trägerschicht und Ma-
trix eine Sperrschicht aus einem geeigneten Material 
einzufügen.

[0084] Bei dem Matrix-Pflaster ist der Wirkstoff zu-
mindest zum Teil in einer Matrix eingebettet (wirk-
stoffhaltige Schicht). Die Matrix basiert vorzugsweise 
auf lipophilen oder hydrophilen, vorzugsweise ver-
netzbaren Polymeren. Hydrophile matrixbildende 
Schichten können wasserhaltig sein, wobei es sich in 
einem solchen Fall vorzugsweise um Gele handelt. 
Vorzugsweise basiert die Matrix auf wenigstens ei-
nem Polymer ausgewählt aus der Gruppe umfassend 
Cellulose-Derivate, wie z.B. Cellulose-Ether, beson-
ders bevorzugt Methylcellulose, Ethylcellulose, Pro-
pylcellulose, Hydroxyethylcellulose, Hydroxypropyl-
cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose, und/oder 
Carboxymethylcellulose; Polyethylene; chlorierte Po-
lyethylene, wie Polyvinylchloride oder Polyvinyliden-
chloride; Polypropylene; Polyurethane; Polycarbona-
te; Polyacrylsäureester; Polyacrylate; Polyme-
thacrylate; Polyvinylalkohole; Polyvinylpyrrolidone; 
Polyethylenterephthalate; Polytetrafluorethylene; 
Ethylen-Propylen-Copolymere; Ethylen-Ethyl-
acrylat-Copolymere; Ethylen-Vinylacetat-Copolyme-
re; Ethylen-Vinylalkohol-Copolymere; Ethylen-Viny-
loxyethanol-Copolymere; Vinylchlorid-Vinylace-
tat-Copolymere; Vinylpyrrolidon-Ethylen-Vinylace-
tat-Copolymere; Kautschuke; synthetische Homo-, 
Co- oder Blockpolymere aus Butadien und/oder Sty-
rol, wie Styrol-Isopren-Styrol-Blockcopolymere; Sili-
kone; Silkon-Derivate, besonders bevorzugt Silo-
xan-Methacrylat-Copolymere, Polyvinylether, Poly-
ester, und/oder Polysaccharide, bzw. deren Mischun-
gen. Besonders bevorzugt sind Polyacrylate oder 
Acrylat Copolymerisate, insbesondere solche, wie 
sie vorstehend im Zusammenhang mit den Polyme-

ren des druckempfindlichen Klebstoffs beschrieben 
sind.

[0085] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form handelt es sich bei dem wirkstoffhaltigen Pflas-
ter um ein sog. "monolithisches drug-in-adhesive"
Pflaster. In diesem Fall ist der Wirkstoff in der klebe-
fähigen Schicht enthalten (drug in adhesive). Ein der-
artiges Pflaster umfasst bevorzugt eine Trägerschicht 
und eine klebefähige Schicht, welche den Wirkstoff 
enthält. Die wirkstoffhaltige Schicht kann zusätzlich 
matrixbildende Polymere enthalten, so dass der 
Wirkstoff in einer Matrix eingebettet ist (drug in ma-
trix), welche ihrerseits Bestandteil der klebefähigen 
Schicht ist (drug in adhesive). Zur Herstellung einer 
solchen klebefähigen Schicht können die Bestandtei-
le des druckempfindlichen Klebstoffs als klebefähige 
Komponente mit den vorstehend aufgeführten Ma-
trixmaterialien in bekannten Mengen gemischt wer-
den und zur Herstellung des wirkstoffhaltigen Matrix-
bereichs eine physiologisch wirksame Substanz hin-
zugefügt werden. Nach dem Auftrag kann das Matrix-
material, wenn nötig, auch noch vernetzt werden. Der 
in der Matrix vorliegende Wirkstoff oder die in der Ma-
trix vorliegenden Wirkstoffe können flüssig, halbfest 
oder fest im dispergierten Zustand vorliegen oder als 
entsprechende Formulierung unter Hinzufügung von 
üblichen Hilfsstoffen als Wirkstoffformulierung einge-
arbeitet sein.

[0086] Sofern das wirkstoffhaltige Pflaster keine 
vollflächige klebefähige Schicht aufweist, kann es 
auch so gestaltet sein, dass der druckempfindliche 
Klebstoff nur in den Randzonen der wirkstoffhaltigen 
Schicht vorliegt, wobei diese Randzonen vorzugs-
weise keinen Wirkstoff enthalten.

[0087] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das wirkstoffhaltige Pflaster mehrschichtig, 
wobei der Wirkstoff zumindest zum Teil in der klebe-
fähigen Schicht enthalten ist. Bei dieser Ausfüh-
rungsform ist wenigstens eine selektiv-permeable 
Membran zwischen zwei klebefähigen Schichten vor-
handen, wobei beide klebefähigen Schichten wirk-
stoffhaltig sind (vgl. T.A. Petersen et al., Intern. Symp. 
Control. Rel: Bioact. Mater., 21:477-478). Geeignete 
selektiv-permeable Membranen sind kommerziell er-
hältlich (vgl. z.B. R.E. Kesting, Synthetic Polymer 
Membranes, McGraw Hill; J.D. Ferry, Ultrafiltration 
Membranes, Chemical Review, 18, 373).

[0088] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form handelt es sich bei dem wirkstoffhaltigen Pflas-
ter um ein Reservoir-Pflaster. Das Reservoir-Pflaster 
umfasst vorzugsweise eine Trägerschicht und ein 
Reservoir, welches den Wirkstoff in gelöster oder 
suspendierter Form enthält, wobei das Reservoir zu-
mindest auf der Seite, welche bei der Applikation der 
Haut zugewandt ist, mit einer selektiv-permeablen 
Membran umgeben ist. Die Trägerschicht weist vor-
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zugsweise eine gewisse mechanische Beständigkeit 
und ggf. Seitenwände auf. Die Kapazität des Reser-
voirs ist von der räumlichen Ausdehnung des so ge-
bildeten Hohlraums abhängig. Die klebefähige 
Schicht kann sich über die gesamte Fläche des Re-
servoir-Pflasters, welche bei der Applikation der Haut 
zugewandt ist, erstrecken. Es ist aber auch möglich, 
dass nur Teile dieser Fläche mit der klebefähigen 
Schicht bedeckt sind, etwa nur die der Haut zuge-
wandte Fläche der Trägerschicht, welche nicht mit 
dem Reservoir bzw. der selektiv-permeablen Memb-
ran bedeckt ist.

[0089] Handelt es sich um ein Reservoir-Pflaster, so 
liegt der Wirkstoff in einem Reservoir vor. Das Reser-
voir wird vorzugsweise von einer selektiv-permeab-
len Membran umschlossen oder zumindest auf einer 
Seite von dieser begrenzt. Als Membranmaterialien 
sind die vorstehend aufgeführten Polymere geeignet, 
die auch als Matrixmaterial zum Einsatz kommen 
können. Vorzugsweise basiert die Membran auf we-
nigstens einem Polymer ausgewählt aus der Gruppe 
bestehend aus Polyethylenen, Polypropylenen, Poly-
vinylacetaten, Polyamiden, Ethylen-Vinylacetat-Co-
polymeren, Polyethylenterephthalaten und Silikonen. 
Mit Hilfe der Reservoir-Membran kann aus dem Re-
servoir eine kontrollierte Freisetzung des Wirkstoffes 
erzielt werden.

[0090] Das Reservoir kann vorzugsweise zwischen 
einer Deckschicht und der klebefähigen Schicht an-
geordnet sein. Das Reservoir kann ggf. auch als ein 
Vlies, Gewebe oder dergleichen ausgebildet sein, 
welches mit der Wirkstoff-Formulierung getränkt ist.

[0091] Das Reservoir enthält wenigstens einen 
Wirkstoff, vorzugsweise als Lösung, die durch die 
das Reservoir umschließende Membran ungehindert 
diffundieren kann. Die Lösung kann eine erhöhte Vis-
kosität aufweisen, beispielsweise kann es sich um 
eine Hydrogel oder um ein Lipogel handeln. Ein Hy-
drogel enthält vornehmlich hydrophile Substanzen, 
jedoch nicht notwendigerweise Wasser. Als Lösungs-
mittel sind solche Lösungsmittel geeignet, in denen 
sich der Wirkstoff ausreichend löst, so dass dadurch 
eine Ausfällung der Wirkstoffe vermieden wird.

[0092] Sind die wirkstoffhaltigen Pflastern zur trans-
dermalen Verabreichung des enthaltenen Wirsktoffs 
bestimmt, so können als übliche Hilfsstoffe Verbin-
dungen eingesetzt werden, die den transdermalen 
Transport der Wirkstoffe verstärken bzw. erleichtern 
(hautpermeationsfördernde Substanzen). Es können 
die dem Fachmann für den jeweiligen, transdermal 
zu verabreichenden Wirkstoff bekannten hautperme-
ationsfördernden Substanzen verwendet werden. In 
diesem Zusammenhang kann beispielsweise verwie-
sen werden auf D.S. Hsieh, Drug Permeation Enhan-
cement: Theory and Applications (Drugs and the 
Pharmaceutical Sciences: a Series of Textbooks and 

Monographs), Marcel Dekker, 1994 und E.W. Smith 
et al., Percutaneous Penetration Enhancers, CRC 
Press, 1995.

[0093] Sämtliche Materialien, die zum Aufbau der 
transdermalen Systeme verwendet werden, insbe-
sondere aber diejenigen Materialien, die mit der Haut 
in Berührung kommen, sollten hautverträglich und 
physiologisch unbedenklich sein.

[0094] Als Stabilisatoren, Emulgatoren und Verdi-
ckungsmittel werden die dem Fachmann bekannten 
Hilfsstoffe verwendet. Diese Hilfsstoffe können mit 
den Wirkstoffen gemischt oder in einer separaten 
Schicht zur wirkstoffhaltigen Schicht vorliegen.

[0095] Die Schichtdicke der klebefähigen Schicht 
des wirkstoffhaltigen Pflasters beträgt vorzugsweise 
3 bis 100 μm, bevorzugt 5 bis 90 μm und insbesonde-
re 10 bis 80 μm.

[0096] Das wirkstoffhaltige Pflaster hat vorzugswei-
se eine Gesamtfläche (Kontaktfläche zur Haut bei be-
stimmungsgemäßer Anwendung) von 0,5 bis 200 
cm2, bevorzugter 20 bis 150 cm2.

[0097] Bei dem wirkstoffhaltigen Pflaster grenzt die 
klebefähige Schicht vorzugsweise unmittelbar an 
eine Trägerschicht an.

[0098] Die Trägerschicht umfasst vorzugsweise ein 
flexibles, dehnbares, atmungsaktives, strapazierfähi-
ges Material und kann gefärbt, beispielsweise haut-
farben sein. Die Trägerschicht weist vorzugsweise 
eine solche Dicke auf, dass das wirkstoffhaltige 
Pflaster eine ausreichende mechanische Stabilität 
aufweist. Vorzugsweise ist die Trägerschicht wirkstof-
fundurchlässig, d.h. zumindest in dem Bereich, in 
dem die Trägerschicht an eine wirkstoffhaltige Matrix 
bzw. ein Wirkstoffreservoir angrenzt, ist sie für den 
Wirkstoff undurchlässig. Ist die Trägerschicht als sol-
che nicht wirkstoffundurchlässig, sollte zwischen der 
wirkstoffhaltigen Schicht, d.h. der Matrix bzw. dem 
Wirkstoffreservoir, und der Trägerschicht eine wirk-
stoffundurchlässige Sperrschicht angeordnet sein. 
Diese Sperrschicht basiert dann vorzugsweise gleich 
oder verschieden auf einem oder mehreren Materia-
lien, wie nachfolgend für die Trägerschicht ausge-
führt:  
Als Beispiele für geeignete Materialien der Träger-
schicht können insbesondere genannt werden Poly-
ester bzw. Copolyester, bevorzugt Polyethylentere-
phthalate; Polyolefine bzw. Olefin-Copolymerisate, 
bevorzugt Polyethylene, Polypropylene oder Polybu-
tylene; Polycarbonate; Polyethylenoxide; Polyuretha-
ne; Polystyrole; Polyamide bzw. Copolyamide; Polyi-
mide; Polyvinylacetate; Polyvinylchloride; Polyvinyli-
denchloride; Copolymerisate, bevorzugt Acrylnit-
ril-Butadien-Styrol-Terpolymere oder Ethylen-Vinyla-
cetat-Copolymerisate, Papier, Textilien und deren Mi-
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schungen. Besonders bevorzugt basiert die Träger-
schicht auf einem Polyester, insbesondere auf einem 
Polyethylenterephthalat, beispielsweise auf Hosta-
phan® RN. Die Trägerschicht kann auch metallisiert 
und/oder pigmentiert oder als eine Schichtfolge aus 
den vorstehend genannten Materialien und einer Me-
tallfolie, besonders bevorzugt einer Folie aus Alumi-
nium, bestehen.

[0099] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die 
Trägerschicht mit einem anorganisch-organischen 
Hybridpolymer beschichtet. Anorganisch-organische 
Hybridpolymere, sogenannte Ormocere, sind im 
Stand der Technik bekannt (vgl. z.B. EP-A 0 358 011; 
EP-A 0 373 451; EP-A 0 610 831; EP-B 0 644 908; 
EP-A 0 792846; EP-A 0 934 989).

[0100] In einer bevorzugten Ausführungsform weist 
die Trägerschicht eine Schichtdicke im Bereich von 
5,0 bis 125 μm, bevorzugter 10 bis 115 μm noch be-
vorzugter 25 bis 100 μm, am bevorzugtesten 35 bis 
95 μm und insbesondere 50 bis 85 μm auf.

[0101] Bevorzugt bildet die Trägerschicht eine der 
beiden Oberflächenschichten des wirkstoffhaltigen 
Pflasters, d.h. ausgehend von der vorzugsweise un-
mittelbar an die Trägerschicht angrenzenden klebe-
fähige Schicht enthält das wirkstoffhaltige Pflaster 
jenseits der Trägerschicht bevorzugt keine weitere 
Schicht.

[0102] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form umfasst das wirkstoffhaltige Pflaster mehrere 
vereinzelbare Untereinheiten, welche ihrerseits in 
Form einer eigenständigen Einheit als wirkstoffhalti-
ges Pflaster verwendet werden können, wobei die 
einzelnen Untereinheiten miteinander über vorzugs-
weise wirkstofffreie Randbereiche, in denen Tren-
nungsmöglichkeiten vorgesehen sind, zu einer zu-
sammenhängenden Einheit verbunden sind. Vor-
zugsweise liegen linienförmige Perforationen zur 
Trennung der vereinzelbaren Untereinheiten von der 
zusammenhängenden Einheit vor. Weiter bevorzugt 
sind Schneidemarkierungen auf der Trägerschicht, 
welche die Trennmöglichkeit der vereinzelbaren Un-
tereinheiten von der Einheit vorgeben. Die Trenn-
möglichkeiten sind jeweils vorzugsweise so angeord-
net, dass sie eine Abtrennung jeder zusammenhän-
genden Untereinheit ermöglichen. Die einzelnen Un-
tereinheiten können gleich oder verschieden sein. 
Sind die Untereinheiten verschieden, so können sie 
beispielsweise den darin enthaltenen Wirkstoff in ver-
schiedenen Dosierungen enthalten bzw. mit ver-
schiedenen Freisetzungsraten abgeben.

[0103] Die Herstellung des wirkstoffhaltigen Pflas-
ters kann nach bekannten Herstellungsverfahren er-
folgen und übliche Verfahrensschritte umfassen, wie 
Laminieren, Coextrudieren, Stanzen, Delaminieren, 
Abwickeln, Schneiden, Wiederaufwickeln, Montieren 

oder Dosieren (Verpackungs-Rundschau 4/2002, 
83-84).

Patentansprüche

1.  Verpackung, in deren Innenraum (1) mindes-
tens ein Pflaster (2) angeordnet ist, welches über sei-
ne klebefähige Schicht (3) an einer dem Innenraum 
(1) zugewandten Oberfläche (4) einer Außenwand 
(5) der Verpackung haftet und davon ablösbar ist.

2.  Verpackung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Pflaster (2) wirkstoffhaltig ist.

3.  Verpackung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die klebefähige Schicht (3) des 
Pflasters (2) wirkstoffhaltig ist.

4.  Verpackung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
wand (5) ein- oder mehrteilig ausgebildet ist.

5.  Verpackung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
wand (5) aus einer ein- oder mehrschichtigen Folie 
gebildet wird.

6.  Verpackung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außen-
wand (5) zwei im wesentlichen spiegelsymmetrische 
Teilbereiche (6) und (6') umfasst.

7.  Verpackung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Außenwand (5) einteilig aus-
gebildet ist und die Teilbereiche (6) und (6') über eine 
Falz (7) aneinander angrenzen.

8.  Verpackung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Teilbereiche (6) und (6') im 
wesentlichen deckungsgleich übereinander liegen 
und dadurch den Innenraum (1) bilden.

9.  Verpackung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Randbereich der dem Innen-
raum (1) zugewandten Oberfläche des Teilbereichs 
(6) mit dem Randbereich der dem Innenraum (1) zu-
gewandten Oberfläche des Teilbereichs (6') über 
eine Siegelnaht (8) verbunden ist.

10.  Verpackung nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die klebe-
fähige Schicht (3) unterteilt ist in einen wirkstofffrei-
setzenden Bereich (3a) und einen wirkstofffreien Be-
reich (3b).

11.  Verpackung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wirkstofffreie Bereich (3b) 
den wirkstoffhaltigen Bereich (3a) am äußeren Rand 
der klebefähigen Schicht (3) umgibt.
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12.  Verpackung nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Au-
ßenwand (5) wenigstens eine Lasche (9) zum Öffnen 
der Verpackung aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
13/16



DE 10 2006 011 338 A1    2007.09.13
Anhängende Zeichnungen
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